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D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz zu dem Staatsvertrag
über die Hochschulzulassung und über

die Zulassung zum Hochschulstudium in Hessen

Vom 30. Oktober 2019

1) FFN Anhang Staatsverträge 
2) FFN 70-294

Artikel 11)

Gesetz zu dem Staatsvertrag 
über die Hochschulzulassung

§ 1

Zustimmung zum Staatsvertrag

Dem zwischen dem 21. März 2019 und
dem 4. April 2019 unterzeichneten Staats-
vertrag über die Hochschulzulassung wird
zugestimmt. Der Staatsvertrag wird nachste-
hend mit Gesetzeskraft veröffentlicht.

§ 2

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag
nach seinem Art. 19 Abs. 1 Satz 1 in Kraft
tritt, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für
das Land Hessen bekannt zu geben.

Artikel 22)

Gesetz über die Zulassung zum 
Hochschulstudium in Hessen

Inhaltsübersicht

ERSTER TEIL

Anwendungsbereich, Kapazitätsermittlung
und Festsetzung von Zulassungszahlen

§ 1 Anwendungsbereich

§ 2 Kapazitätsermittlung und Festsetzung
von Zulassungszahlen

ZWEITER TEIL

Studienplatzvergabe in örtlich 
zulassungsbeschränkten Studiengängen

und in höheren Fachsemestern

§ 3 Vergabe von Studienplätzen

§ 4 Vorabquoten

§ 5 Hauptquoten

§ 6 Zulassung zu Studiengängen, die ei-
nen Hochschulabschluss vorausset-
zen

§ 7 Zulassung zu höheren Fachsemes-
tern

§ 8 Serviceleistungen

DRITTER TEIL

Ergänzende Vorschriften zum
Staatsvertrag und zur

Studienplatzvergabe in Studiengängen
des Zentralen Vergabeverfahrens

§ 9 Vertretung im Stiftungsrat der Stiftung
für Hochschulzulassung

§ 10 Auswahlverfahren der Hochschulen

§ 11 Zulassung ausländischer Bewerberin-
nen und Bewerber

VIERTER TEIL

Schlussbestimmungen

§ 12 Zuständigkeit

§ 13 Erlass von Rechtsverordnungen

§ 14 Übergangsvorschrift

§ 15 Aufhebung bisherigen Rechts

§ 16 Inkrafttreten

ERSTER TEIL

Anwendungsbereich, 
Kapazitätsermittlung und Festsetzung 

von Zulassungszahlen

§ 1

Anwendungsbereich

Dieses Gesetz regelt die Vergabe von
Studienplätzen an den staatlichen Hoch-
schulen des Landes, für die eine Zulas-
sungszahl festgesetzt ist, soweit nicht die
Vergabe durch die Stiftung für Hochschulzu-
lassung (Stiftung) im Zentralen Vergabever-
fahren nach dem zwischen dem 21. März
2019 und 4. April 2019 unterzeichneten
Staatsvertrag über die Hochschulzulassung
(GVBl. S. 298) (Staatsvertrag) erfolgt und
enthält ergänzende Vorschriften zum Staats-
vertrag. Zudem regelt es das Anmeldever-
fahren nach Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 des Staats-
vertrages.

§ 2

Kapazitätsermittlung und
Festsetzung von Zulassungszahlen

(1) Die für das Hochschulwesen zustän-
dige Ministerin oder der hierfür zuständige
Minister setzt die Zulassungszahlen für die
in das Zentrale Vergabeverfahren der Stif-
tung einbezogenen sowie die nicht einbezo-
genen Studiengänge durch Rechtsverord-
nung fest. Abweichend hiervon setzen die
Technische Universität Darmstadt und die
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frank-

Anlage



furt am Main die Zulassungszahlen durch
Satzung fest.

(2) Zulassungszahl ist die Zahl der von
der einzelnen Hochschule höchstens aufzu-
nehmenden Bewerberinnen und Bewerber
in einem Studiengang. Sie wird auf der
Grundlage der jährlichen Aufnahmekapazität
festgesetzt. Zulassungszahlen dürfen nur für
einen bestimmten Zeitraum, höchstens für
die Dauer eines Jahres, festgesetzt werden.

(3) In einem nicht in das Zentrale Verga-
beverfahren der Stiftung einbezogenen Stu-
diengang oder in höheren Fachsemestern
eines Studienganges sollen Zulassungszah-
len festgesetzt werden, wenn zu erwarten
ist, dass die Zahl der künftig immatrikulierten
Studierenden die Zahl der verfügbaren Stu-
dienplätze im jeweiligen Studiengang an-
sonsten erheblich übersteigen würde.

(4) Die jährliche Aufnahmekapazität in
Studiengängen, die nicht in das Zentrale
Vergabeverfahren einbezogen sind, wird auf
der Grundlage des Lehrangebots, des Aus-
bildungsaufwands und weiterer kapazitäts-
bestimmender Kriterien ermittelt. Dem Lehr-
angebot liegen die Stellen des hauptamtlich
tätigen wissenschaftlichen Personals, soweit
ihm Lehraufgaben übertragen sind, die Lehr-
aufträge und die dienstrechtlichen Lehrver-
pflichtungen unter Berücksichtigung festge-
legter Ermäßigungen zugrunde. Der für die
ordnungsgemäße Ausbildung einer oder ei-
nes Studierenden in dem jeweiligen Studien-
gang einer Hochschule erforderliche Ausbil-
dungsaufwand wird durch Normwerte be-
stimmt, die durch Rechtsverordnung festge-
setzt werden. Bei der Festsetzung von
Normwerten sind ausbildungsrechtliche Vor-
schriften zu beachten. Weitere kapazitätsbe-
stimmende Kriterien sind insbesondere die
räumlichen und sächlichen Gegebenheiten,
zusätzliche Belastungen aufgrund der bishe-
rigen Entwicklung der Studienanfängerzahl
und der Zahl der Studierenden, die Ausstat-
tung mit nichtwissenschaftlichem Personal
und das Verbleibeverhalten der Studieren-
den.

(5) Für fachlich und strukturell vergleich-
bare Studiengänge können Bandbreiten für
die Normwerte durch Rechtsverordnung
festgelegt werden. In diesem Fall setzt die
Hochschule den Ausbildungsaufwand in
dem jeweiligen Studiengang durch studien-
gangsspezifische Normwerte innerhalb der
Bandbreite durch Satzung fest. Die Band-
breite kann mit einem von der Hochschule
einzuhaltenden Durchschnittswert für Norm-
werte verknüpft werden.

(6) Vor der Festsetzung von Zulassungs-
zahlen nach Abs. 1 Satz 1 legt die Hoch-
schule dem für das Hochschulwesen zu-
ständigen Ministerium einen Bericht mit ih-
ren Kapazitätsberechnungen und einen Vor-
schlag für die Festsetzung von Zulassungs-
zahlen vor.

(7) Bei der Ermittlung der Aufnahmeka-
pazität nach den Abs. 4 und 5 bleiben unbe-
rücksichtigt:

1. Maßnahmen zum Ausgleich zusätzlicher
Belastungen aufgrund der bisherigen
Entwicklung der Studienanfängerzahl
und der Zahl der Studierenden,

2. Maßnahmen aus Leistungen des Lan-
des nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur
Verbesserung der Qualität der Studien-
bedingungen und der Lehre an hessi-
schen Hochschulen vom 18. Juni 2008
(GVBl. I S. 764), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 18. Dezember 2017 (GVBl.
S. 482), und

3. Maßnahmen, die aus Mitteln von Bund-
Länder-Programmen zur Verbesserung
der Lehre finanziert werden.

Sie sind gesondert auszuweisen.

ZWEITER TEIL

Studienplatzvergabe in örtlich 
zulassungsbeschränkten Studiengängen

und in höheren Fachsemestern

§ 3

Vergabe von Studienplätzen

(1) In Studiengängen, die zu einem ers-
ten berufsqualifizierenden Abschluss führen
und in denen eine Zulassungszahl festge-
setzt ist, werden die Studienplätze für das
erste Fachsemester in einem Auswahlver-
fahren nach den §§ 4 und 5 vergeben.

(2) Die Hochschule vergibt die Studien-
plätze unbeschadet des § 4 Abs. 1 Nr. 2 in
den Verfahren nach den §§ 4 und 5 an Deut-
sche sowie an ausländische Staatsangehöri-
ge und Staatenlose, die Deutschen gleichge-
stellt sind. Deutschen gleichgestellt sind
Staatsangehörige eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union sowie sons-
tige ausländische Staatsangehörige oder
Staatenlose, die eine deutsche Hochschul-
zugangsberechtigung besitzen. Verpflichtun-
gen zur Gleichstellung weiterer Personen
aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarun-
gen sind zu berücksichtigen.

(3) Den Bewerberinnen und Bewerbern
dürfen keine Nachteile entstehen aus

1. der Erfüllung von Dienstpflichten nach
Art. 12a des Grundgesetzes und der
Übernahme solcher Dienstpflichten und
entsprechender Dienstleistungen auf
Zeit bis zur Dauer von drei Jahren,

2. der Ableistung eines freiwilligen Wehr-
dienstes als besonderes staatsbürgerli-
ches Engagement nach dem Soldaten-
gesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 30. Mai 2005 (BGBl. I 
S. 1482), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1147),
in der jeweils geltenden Fassung,

3. der Ableistung eines Bundesfreiwilligen-
dienstes nach dem Bundesfreiwilligen-
dienstgesetz vom 28. April 2011 (BGBl. I
S. 687), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 6. Mai 2019 (BGBl. I S. 644), in der
jeweils geltenden Fassung,

4. dem Entwicklungsdienst nach dem Ent-
wicklungshelfer-Gesetz vom 18. Juni
1969 (BGBl. I S. 549), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 23. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1228), in der jeweils gelten-
den Fassung,
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5. der Ableistung eines Jugendfreiwilligen-
dienstes nach dem Jugendfreiwilligen-
dienstegesetz vom 16. Mai 2008 
(BGBl. I S. 842), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 6. Mai 2019 (BGBl. I 
S. 644), in der jeweils geltenden Fas-
sung oder im Rahmen eines von der
Bundesregierung geförderten Modell-
projekts oder

6. der Betreuung oder Pflege eines Kindes
unter 18 Jahren oder einer pflegebe-
dürftigen Person aus dem Kreis der
sonstigen Angehörigen bis zur Dauer
von drei Jahren. 

Bewerberinnen und Bewerber nach Satz 1
werden nach Maßgabe einer Rechtsverord-
nung aufgrund eines früheren Zulassungs-
anspruchs vor der Auswahl der Bewerberin-
nen und Bewerber nach den §§ 4 und 5 zu-
gelassen. Sofern mehr Bewerberinnen und
Bewerber nach Satz 1 zuzulassen sind, als
Plätze zur Verfügung stehen, entscheidet
das Los.

(4) Wer am Bewerbungsstichtag das 
55. Lebensjahr vollendet hat, wird an einem
Auswahlverfahren nur beteiligt, wenn für das
beabsichtigte Studium unter Berücksichti-
gung der persönlichen Situation schwerwie-
gende wissenschaftliche oder berufliche
Gründe sprechen.

§ 4

Vorabquoten

(1) Bei der Vergabe von Studienplätzen
nach § 3 sind bis zu 20 Prozent der zur Ver-
fügung stehenden Studienplätze vorzubehal-
ten für:

1. Bewerberinnen und Bewerber, für die
die Ablehnung des Zulassungsantrages
eine außergewöhnliche Härte bedeuten
würde,

2. ausländische Staatsangehörige und
Staatenlose, soweit sie nicht Deutschen
gleichgestellt sind,

3. Bewerberinnen und Bewerber, die be-
reits ein Studium in einem anderen Stu-
diengang abgeschlossen haben (Be-
werberinnen und Bewerber für ein
Zweitstudium),

4. Bewerberinnen und Bewerber, die ei-
nem von der Hochschule durch Satzung
festgelegten, im öffentlichen Interesse
zu berücksichtigenden oder zu fördern-
den Personenkreis angehören und auf-
grund besonderer Umstände an den
Studienort gebunden sind, insbesonde-
re Bewerberinnen und Bewerber, die ei-
nem auf Bundesebene gebildeten
Olympia-, Perspektiv-, Ergänzungs-,
Nachwuchskader 1 oder Nachwuchska-
der 2 eines Bundesverbandes des
Deutschen Olympischen Sportbundes
angehören und von einem Olympia-
stützpunkt betreut werden, und

5. Bewerberinnen und Bewerber nach 
§ 54 Abs. 6 des Hessischen Hochschul-
gesetzes vom 14. Dezember 2009
(GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 18. Dezember 2017 (GVBl.
S. 482), für Studiengänge, die mit einer
staatlichen Prüfung abschließen.

(2) Wer den Quoten nach Abs. 1 Nr. 2
und 3 unterfällt, kann nicht in den Hauptquo-
ten nach § 5 Abs. 1 zugelassen werden.
Nicht in Anspruch genommene Studienplät-
ze in den Quoten nach Abs. 1 werden im
Auswahlverfahren nach § 5 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 vergeben.

(3) Eine außergewöhnliche Härte nach
Abs. 1 Nr. 1 liegt vor, wenn besondere, ins-
besondere soziale und familiäre Gründe in
der Person der Bewerberin oder des Bewer-
bers die sofortige Aufnahme des Studiums
zwingend erfordern. Die Rangfolge der Be-
werberinnen und Bewerber bestimmt sich
nach dem Grad der außergewöhnlichen
Härte.

(4) Bewerberinnen und Bewerber nach
Abs. 1 Nr. 2 werden nach der Durchschnitts-
note der Hochschulzugangsberechtigung,
nach dem Ergebnis eines Studieneignungs-
tests, nach dem Ergebnis eines Auswahlge-
sprächs oder nach einer Kombination dieser
Auswahlkriterien ausgewählt. Besondere
Umstände, die für ein Studium an einer
deutschen Hochschule sprechen, können
berücksichtigt werden. Als ein solcher Um-
stand ist insbesondere anzusehen, wenn die
Bewerberin oder der Bewerber

1. die Hochschulzugangsberechtigung aus-
schließlich nach ausländischem Recht
an einer Deutschen Auslandsschule er-
worben hat,

2. die Bewilligung eines Stipendiums durch
eine öffentlich finanzierte deutsche Ein-
richtung nachweist,

3. Förderleistungen aufgrund zwischen-
staatlicher Verträge oder Hochschulver-
einbarungen erhält,

4. in der Bundesrepublik Deutschland als
Asylberechtigte oder Asylberechtigter
anerkannt ist,

5. aus einem Land kommt, in dem es kei-
ne Ausbildungsstätten für den gewähl-
ten Studiengang gibt, oder

6. einer deutschsprachigen Minderheit im
Ausland angehört.

Die Hochschule trifft die Entscheidung nach
pflichtgemäßem Ermessen. Verpflichtungen
aufgrund zwischenstaatlicher Beziehungen
sind zu berücksichtigen. § 5 Abs. 2 Satz 5
und 6 gilt entsprechend.

(5) Bewerberinnen und Bewerber nach
Abs. 1 Nr. 3 werden nach dem Prüfungser-
gebnis des Erststudiums und nach den für
die Bewerbung für das weitere Studium
maßgeblichen Gründen ausgewählt.

(6) Bewerberinnen und Bewerber nach
Abs. 1 Nr. 4 und 5 werden nach dem Ergeb-
nis der Hochschulzugangsberechtigung aus-
gewählt.

(7) Wer geltend macht, aus nicht selbst
zu vertretenden Umständen daran gehindert
gewesen zu sein, einen für die Berücksichti-
gung bei der Auswahl nach dem Ergebnis
der Hochschulzugangsberechtigung in den
Quoten nach Abs. 1 Nr. 4 und 5 besseren
Wert zu erreichen, wird mit dem Wert am
Auswahlverfahren beteiligt, den sie oder er
nachweisen kann.
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(8) Besteht bei der Auswahl in den Quo-
ten nach Abs. 1 Nr. 1, 3, 4 und 5 Rang-
gleichheit, werden von den Bewerberinnen
und Bewerbern diejenigen vorrangig ausge-
wählt, die dem Personenkreis nach § 3 
Abs. 3 Satz 1 angehören. Besteht danach
noch Ranggleichheit, entscheidet das Los.
Besteht bei der Auswahl in der Quote nach
Abs. 1 Nr. 2 Ranggleichheit, entscheidet das
Los.

§ 5

Hauptquoten

(1) Die nach Abzug der Vorabquoten
nach § 4 verbleibenden Studienplätze wer-
den durch die Hochschule nach folgenden
Grundsätzen vergeben:

1. zu 20 Prozent nach der Anzahl der Se-
mester seit dem Erwerb der Hochschul-
zugangsberechtigung für den gewählten
Studiengang (Wartezeit); Zeiten eines
Studiums an einer deutschen Hoch-
schule sowie mehr als sieben Semester
werden bei der Berechnung der Warte-
zeit nicht berücksichtigt,

2. zu 80 Prozent nach dem Ergebnis eines
von der Hochschule durchzuführenden
Auswahlverfahrens.

Die Hochschule kann die nach Satz 1 Nr. 2
zu vergebenden Studienplätze in bis zu drei
Unterquoten unter jeweiliger Berücksichti-
gung der Maßgaben von Abs. 2 aufteilen.
Nicht in den Quoten nach Satz 1 und 2 in
Anspruch genommene Studienplätze wer-
den in der jeweils anderen Quote vergeben.
Wer geltend macht, aus nicht selbst zu ver-
tretenden Umständen daran gehindert ge-
wesen zu sein, einen für die Berücksichti-
gung bei der Auswahl nach der Wartezeit
oder nach dem Ergebnis der Hochschulzu-
gangsberechtigung besseren Wert zu errei-
chen, wird mit dem Wert am Verfahren betei-
ligt, den sie oder er nachweisen kann.

(2) Im Auswahlverfahren nach Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 trifft die Hochschule die Aus-
wahlentscheidung nach dem Grad der Eig-
nung für den gewählten Studiengang und
sich typischerweise anschließende Berufstä-
tigkeiten anhand folgender Auswahlkriterien:

1. Ergebnis der Hochschulzugangsberech-
tigung für das gewählte Studium (Durch-
schnittsnote und Punkte),

2. gewichtete Einzelnoten der Hochschul-
zugangsberechtigung, die über die fach-
spezifische Eignung Auskunft geben,

3. Ergebnis eines fachspezifischen Studi-
eneignungstests,

4. Ergebnis eines Gesprächs oder anderer
mündlicher Verfahren, die von der
Hochschule mit den Bewerberinnen und
Bewerbern durchgeführt werden, um
Aufschluss über deren Eignung für das
gewählte Studium und den angestreb-
ten Beruf zu erhalten,

5. Art einer abgeschlossenen Berufsaus-
bildung oder Berufstätigkeit in einem
anerkannten Ausbildungsberuf, die über
die fachspezifische Eignung Auskunft
gibt,

6. besondere Vorbildungen, praktische Tä-
tigkeiten, insbesondere Freiwilligen-
dienste, außerschulische Leistungen
oder Qualifikationen, die über die fach-
spezifische Eignung Auskunft geben,

7. schriftliche Ausarbeitungen oder Ab-
handlungen, insbesondere Essays, die
über die fachspezifische Eignung Aus-
kunft geben, oder

8. eine Verbindung von Auswahlkriterien
nach Nr. 1 bis 7.

Bei der Auswahlentscheidung ist das Ergeb-
nis der Hochschulzugangsberechtigung zu
berücksichtigen. Die von der Hochschule in
die Auswahlentscheidung einbezogenen
Auswahlkriterien müssen in ihrer Gesamtheit
eine hinreichende Vorhersagekraft für den
Studienerfolg und sich typischerweise an-
schließende Berufstätigkeiten gewährleis-
ten. Die Hochschule hat die Auswahlkriterien
nach Satz 1 in standardisierter, strukturierter
und qualitätsgesicherter Weise transparent
anzuwenden. Die Hochschulen können
fachspezifische Studieneignungstests nach
Satz 1 Nr. 3 und Gespräche oder andere
mündliche Verfahren nach Satz 1 Nr. 4 ge-
meinsam durchführen oder eine Hochschule
oder Dritte mit der Durchführung beauftra-
gen. Wird ein Verfahren nach Satz 5 für
mehrere Hochschulen durchgeführt, bestim-
men die Hochschulen durch Satzung, an
wen der Antrag auf Teilnahme zu richten ist.

(3) Besteht bei der Auswahl im Verfahren
nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Ranggleichheit, be-
stimmt sich die Rangfolge nach dem Ergeb-
nis der Hochschulzugangsberechtigung. Be-
steht bei der Auswahl im Verfahren nach
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Ranggleichheit, be-
stimmt sich die Rangfolge über die Auswahl
nach der Wartezeit entsprechend Abs. 1
Satz 1 Nr. 1. Die Hochschule kann durch
Satzung bestimmen, dass sich die Rangfol-
ge abweichend von Satz 1 und 2 nach ei-
nem anderen Auswahlkriterium oder einer
Kombination von Auswahlkriterien nach 
Abs. 2 Satz 1 bestimmt. Besteht bei der
Auswahl nach Satz 1 bis 3 noch Ranggleich-
heit, wird vorrangig ausgewählt, wer dem
Personenkreis nach § 3 Abs. 3 Satz 1 ange-
hört. Im Übrigen entscheidet das Los.

(4) Zur Durchführung aufwändiger und in-
dividualisierter Auswahlverfahren, insbeson-
dere nach Bewerbungsschluss durchzufüh-
render Auswahlgespräche, anderer mündli-
cher Verfahren oder fachspezifischer Studi-
eneignungstests, kann die Hochschule die
Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
am Auswahlverfahren nach Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 auf das Dreifache der Zahl der hier-
nach zu vergebenden Studienplätze durch
Satzung begrenzen. In diesem Fall entschei-
det die Hochschule über die Teilnahme auf-
grund eines Auswahlkriteriums oder einer
Kombination von Auswahlkriterien nach
Abs. 2 Satz 1. Bei Ranggleichheit gilt Abs. 3
Satz 4 und 5 entsprechend.

(5) Die Hochschule regelt die Einzelhei-
ten des Verfahrens nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2,
insbesondere die Auswahlkriterien und de-
ren Anwendung, durch Satzung. Verfahren
und Auswahlkriterien sind so zu gestalten,
dass niemand unmittelbar oder mittelbar
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aufgrund des Geschlechts, der ethnischen
Herkunft, der Religion oder Weltanschau-
ung, einer Behinderung oder der sexuellen
Orientierung diskriminiert wird. Die Verfah-
ren sind, soweit möglich, barrierefrei zu ge-
stalten und für Bewerberinnen und Bewerber
mit Behinderungen sind angemessene Vor-
kehrungen zum Nachteilsausgleich vorzuse-
hen.

(6) Die Hochschulen können bei Aus-
wahlverfahren in Studiengängen, deren Stu-
dienangebot in besonderer Weise auf aus-
ländische Studienbewerberinnen und Studi-
enbewerber ausgerichtet ist, deren Lehrver-
anstaltungen ganz oder zu einem wesentli-
chen Teil in einer ausländischen Sprache ab-
gehalten werden und die zu einem im Aus-
land üblichen Hochschulgrad führen, durch
Satzung von den Regelungen des Abs. 1
Satz 1 sowie des Abs. 2 Satz 1 und 2 abwei-
chen.

(7) Sofern in Studiengängen gesonderte
Zulassungszahlen für Bewerberinnen und
Bewerber festgesetzt sind, die nach § 54
Abs. 4 Satz 3 des Hessischen Hochschulge-
setzes hervorragend wissenschaftlich oder
künstlerisch begabt sind und keine Hoch-
schulzugangsberechtigung besitzen, werden
die Studienplätze an diese Bewerberinnen
und Bewerber durch Losentscheid verge-
ben. Verfügbar gebliebene Plätze werden in
der Quote nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 verge-
ben.

§ 6

Zulassung zu Studiengängen, die einen
Hochschulabschluss voraussetzen

(1) Sofern in Studiengängen, die den er-
folgreichen Abschluss eines bestimmten an-
deren Studiums voraussetzen (postgraduale
Studiengänge), Zulassungszahlen festge-
setzt sind, erfolgt die Vergabe der Studien-
plätze nach Bildung von Vorabquoten ent-
sprechend § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 4 in entspre-
chender Anwendung von § 5 Abs. 1 Satz 1.
Im Auswahlverfahren entsprechend § 5 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bestimmt sich die Warte-
zeit nach der Anzahl der Semester seit der
Abschlussprüfung des nach Satz 1 voraus-
gesetzten Studiums; § 5 Abs. 1 Satz 4 gilt
entsprechend. Im Auswahlverfahren ent-
sprechend § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 nimmt die
Hochschule die Auswahl der Bewerberinnen
und Bewerber aufgrund der Kriterien vor, die
Voraussetzung für den Zugang zu dem post-
gradualen Studiengang sind. Die Auswahl-
kriterien nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 7
können zusätzlich herangezogen werden. 
§ 4 Abs. 3, 6 und 7 sowie § 5 Abs. 1 Satz 2
und 3, Abs. 2 Satz 3 und 4, Abs. 4 und 5 gel-
ten entsprechend; § 4 Abs. 6 sowie § 5 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 4 gelten mit der
Maßgabe, dass an die Stelle der Hochschul-
zugangsberechtigung jeweils der Hoch-
schulabschluss tritt, der Voraussetzung für
den Zugang zu dem postgradualen Studien-
gang ist. Die Hochschule kann abweichend
von Satz 1 durch Satzung festlegen, dass
eine Auswahl nach der Wartezeit entspre-
chend § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 nicht oder in
einem geringeren Umfang als 20 Prozent er-
folgt.

(2) Besteht bei der Auswahl nach Abs. 1
Satz 2 Ranggleichheit, bestimmt sich die
Rangfolge nach der Durchschnittsnote des
Hochschulabschlusses, der Voraussetzung
für den Zugang zu dem postgradualen Studi-
engang ist. Besteht bei der Auswahl nach
Abs. 1 Satz 3 Ranggleichheit, gilt Abs. 1
Satz 2 entsprechend. Die Hochschule kann
durch Satzung festlegen, dass sich die
Rangfolge abweichend von Satz 1 und 2
nach einem anderen nach Abs. 1 Satz 3 und
4 zulässigen Auswahlkriterium oder einer
Kombination von Auswahlkriterien bestimmt.
Besteht bei der Auswahl nach Satz 1 bis 3
noch Ranggleichheit, entscheidet das Los.

§ 7

Zulassung zu höheren Fachsemestern

(1) Sind in einem Studiengang an einer
Hochschule Zulassungszahlen für höhere
Fachsemester festgesetzt, werden verfügba-
re Studienplätze von der Hochschule an die
Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die
die Voraussetzungen für die Aufnahme in
das betreffende höhere Fachsemester erfül-
len. Die Zahl der verfügbaren Studienplätze
ergibt sich für das jeweilige Fachsemester
aus der Differenz zwischen der festgesetz-
ten Zulassungszahl und der Zahl der imma-
trikulierten Studentinnen und Studenten.

(2) Unbeschadet der Regelung in Abs. 1
sind zuzulassen:

1. Bewerberinnen und Bewerber nach § 3
Abs. 3 Satz 1, die sich an der Hoch-
schule, an der sie vor der Unterbre-
chung ihres Studiums immatrikuliert wa-
ren, für denselben Studiengang bewer-
ben,

2. Bewerberinnen und Bewerber, die in ih-
rem Studiengang aus fachbedingten
Gründen ein vom zuständigen Fachbe-
reich, Prüfungsamt oder Prüfungsaus-
schuss für notwendig gehaltenes Studi-
um von bis zu drei Semestern an einer
anderen Hochschule in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union durchlau-
fen haben und sich an der Hochschule,
an der sie vorher immatrikuliert waren,
für denselben Studiengang bewerben,

3. Bewerberinnen und Bewerber, die ihr
Studium für die Dauer eines fachbeding-
ten, vom zuständigen Fachbereich, Prü-
fungsamt oder Prüfungsausschuss für
sinnvoll erachteten Auslandsaufenthal-
tes unterbrochen haben und sich an der
Hochschule, an der sie vor der Unter-
brechung immatrikuliert waren, für den-
selben Studiengang bewerben.

(3) Ist eine Auswahl unter den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern, die die Vorausset-
zung nach Abs. 1 Satz 1 erfüllen, erforder-
lich, werden die Studienplätze in folgender
Reihenfolge vergeben:

1. an Bewerberinnen und Bewerber, die
für ein niedrigeres Fachsemester in dem
Studiengang, für den sie die Zulassung
zu einem höheren Fachsemester bean-
tragen, bereits an der Hochschule end-
gültig zugelassen sind,
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2. an Bewerberinnen und Bewerber, deren
Zulassung auf den ersten Teil eines Stu-
diengangs beschränkt ist, weil das Wei-
terstudium an einer deutschen Hoch-
schule nicht gewährleistet ist (Teilstu-
dienplatz),

3. an Bewerberinnen und Bewerber, die
für denselben Studiengang an einer
deutschen Hochschule endgültig einge-
schrieben sind oder waren oder die
durch Studienzeiten an einer Hochschu-
le in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union anrechenbare Leistungen
für diesen Studiengang aufgrund einer
Anrechnungsbescheinigung der dafür
zuständigen Stelle nachweisen, in der
nachstehenden Rangfolge:

a) an Bewerberinnen und Bewerber mit
amtlich festgestellter Eigenschaft als
schwerbehinderter Mensch nach
dem Neunten Buch Sozialgesetz-
buch oder deren Studienortwechsel
aus behinderungsbedingten oder ge-
sundheitlichen Grün den erforderlich
ist,

b) an Bewerberinnen und Bewerber mit
gemeinsamer Hauptwohnung mit der
Ehegattin, dem Ehegatten, der Le-
benspartnerin, dem Lebenspartner
oder einem tatsächlich betreuten
Kind unter 18 Jahren in den dem
Studienort nach Maßgabe einer
Rechtsverordnung nach § 13 Nr. 4
zugeordneten Landkreisen und
kreisfreien Städten,

c) an Bewerberinnen und Bewerber bei
Anerkennung besonderer sozialer,
insbesondere familiärer und wirt-
schaftlicher Gründe, die für einen
Studienortwechsel sprechen,

d) an Bewerberinnen und Bewerber
nach § 4 Abs. 1 Nr. 4,

e) an Bewerberinnen und Bewerber,
die nicht bereits nach Buchst. a bis d
zu berücksichtigen sind,

4. an sonstige Bewerberinnen und Bewer-
ber.

(4) Besteht innerhalb der Bewerbergrup-
pen nach den Abs. 2 und 3 Ranggleichheit,
entscheidet das Los.

§ 8

Serviceleistungen

Die Hochschulen in staatlicher sowie in
nicht staatlicher Trägerschaft mit Sitz in Hes-
sen können bei der Durchführung von örtli-
chen Zulassungs- und Anmeldeverfahren
nach Beauftragung von der Stiftung nach
Art. 4 des Staatsvertrages unterstützt wer-
den (Serviceleistungen). Die Teilnahme der
Hochschulen in staatlicher Trägerschaft am
Dialogorientierten Serviceverfahren nach
Art. 2 Abs. 2 und Art. 4 des Staatsvertrages
kann durch Rechtsverordnung geregelt wer-
den. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit
zwischen der Hochschule und der Stiftung
sind von diesen nach Maßgabe des Landes-
rechts vertraglich festzulegen.

DRITTER TEIL

Ergänzende Vorschriften zum 
Staatsvertrag und zur 

Studienplatzvergabe in Studiengängen
des Zentralen Vergabeverfahrens

§ 9

Vertretung im Stiftungsrat 
der Stiftung für Hochschulzulassung

Die Vertreterin oder der Vertreter des
Landes Hessen im Stiftungsrat der Stiftung
wird von dem für das Hochschulwesen zu-
ständigen Ministerium, die Vertreterin oder
der Vertreter der Hochschulen wird von der
Hochschulrektorenkonferenz in Abstimmung
mit den Präsidentinnen und Präsidenten der
Hochschulen des Landes bestellt.

§ 10

Auswahlverfahren der Hochschulen

(1) In den Auswahlverfahren nach Art. 10
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 des Staatsvertra-
ges trifft die Hochschule die Auswahlent-
scheidung nach dem Grad der Eignung für
den gewählten Studiengang und sich typi-
scherweise anschließende Berufstätigkeiten.

(2) Die Auswahlentscheidung nach 
Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit
Abs. 2 des Staatsvertrages trifft die Hoch-
schule ausschließlich aufgrund eines schul-
notenunabhängigen Auswahlkriteriums oder
einer Verbindung solcher Auswahlkriterien
nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 bis 6.

(3) Die Auswahlentscheidung nach Art. 10
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 3
des Staatsvertrages trifft die Hochschule an-
hand von Auswahlkriterien nach § 5 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 8 mit folgenden Maß-
gaben:

1. neben dem Ergebnis der Hochschulzu-
gangsberechtigung ist mindestens ein
schulnotenunabhängiges Auswahlkrite-
rium nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 bis 6
in die Auswahlentscheidung einzubezie-
hen; dabei ist mindestens ein schulno-
tenunabhängiges Auswahlkriterium er-
heblich zu gewichten und muss das Er-
gebnis eines fachspezifischen Studien-
eignungstests nach § 5 Abs. 2 Satz 1
Nr. 3 in die Auswahlentscheidung ein-
fließen,

2. im Studiengang Medizin ist ein weiteres
schulnotenunabhängiges Auswahlkrite-
rium nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 bis 6
zu berücksichtigen,

3. die Anwendung des Auswahlkriteriums
nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 erfolgt in
Verbindung mit Art. 8 Abs. 2 und Art. 10
Abs. 1 Satz 3 bis 5 des Staatsvertrages.

(4) Die Hochschule kann die im Verfah-
ren nach Abs. 3 zu vergebenden Studien-
plätze in bis zu drei Unterquoten unter jewei-
liger Berücksichtigung der Maßgaben von
Abs. 3 Nr. 1 und 3 aufteilen; im Studiengang
Medizin unter zusätzlicher Berücksichtigung
der Maßgabe von Abs. 3 Nr. 2. Die Hoch-
schule kann abweichend von Satz 1 durch
Satzung festlegen, dass für eine Unterquote
nach Satz 1 im Umfang von bis zu 15 Pro-
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zent der zur Verfügung stehenden Studien-
plätze die Auswahl nach Maßgabe des 
Abs. 2 erfolgt.

(5) Besteht bei der Auswahl nach den
Abs. 2 und 3 Ranggleichheit, wird vorrangig
ausgewählt, wer dem Personenkreis nach 
§ 3 Abs. 3 Satz 1 angehört. Die Hochschule
kann durch Satzung abweichend von Satz 1
festlegen, dass sich die Rangfolge vorrangig
nach einem in der jeweiligen Quote zulässi-
gen Auswahlkriterium oder einer Kombinati-
on solcher Auswahlkriterien bestimmt. Be-
steht bei der Auswahl nach Satz 1 und 2
noch Ranggleichheit, entscheidet das Los.

(6) Die Hochschule kann die Anzahl der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den
Auswahlverfahren nach den Abs. 2 und 3
entsprechend § 5 Abs. 4 Satz 1 durch Sat-
zung begrenzen. Über die Teilnahme am
Auswahlverfahren nach Abs. 2 entscheidet
die Hochschule aufgrund des Ergebnisses
eines fachspezifischen Studieneignungs-
tests. Über die Teilnahme am Auswahlver-
fahren nach Abs. 3 entscheidet die Hoch-
schule aufgrund einer nach Abs. 3 Nr. 1 in
Verbindung mit Nr. 3 zulässigen Kombinati-
on von Auswahlkriterien. Für bis zu 35 Pro-
zent der von der Hochschule in den Verfah-
ren nach den Abs. 2 und 3 insgesamt zu
vergebenden Studienplätze kann diese
durch Satzung eine Vorauswahl für die Teil-
nahme nach dem Grad der Ortspräferenz
vorsehen.

(7) Im Falle der Ranggleichheit bei der
Vorauswahl nach dem Grad der Ortspräfe-
renz bestimmt sich die Rangfolge im Aus-
wahlverfahren nach Abs. 2 nach dem Ergeb-
nis eines fachspezifischen Studieneignungs-
tests, im Auswahlverfahren nach Abs. 3
nach dem Ergebnis der Hochschulzugangs-
berechtigung. Besteht bei der Auswahl nach
Satz 1 und bei der Vorauswahl nach Abs. 6
Satz 2 und 3 Ranggleichheit, wird vorrangig
ausgewählt, wer dem Personenkreis nach 
§ 3 Abs. 3 Satz 1 angehört. Im Übrigen ent-
scheidet das Los.

(8) § 5 Abs. 2 Satz 3 bis 6 und Abs. 5 gilt
entsprechend.

§ 11

Zulassung ausländischer 
Bewerberinnen und Bewerber

Auf die Zulassung ausländischer Staats-
angehöriger und Staatenloser nach Art. 9
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Staatsvertrages fin-
det § 4 Abs. 4 und 8 Satz 3 entsprechende
Anwendung.

VIERTER TEIL

Schlussbestimmungen

§ 12

Zuständigkeit

Zuständige Landesbehörde im Sinne der
Regelungen des Staatsvertrages und dieses
Gesetzes ist das für das Hochschulwesen
zuständige Ministerium.

§ 13

Erlass von Rechtsverordnungen

(1) Die für das Hochschulwesen zustän-
dige Ministerin oder der hierfür zuständige
Minister erlässt die Rechtsverordnungen
nach Art. 12 und 18 Abs. 2 und 3 des Staats-
vertrages und regelt durch Rechtsverord-
nung:

1. die Einzelheiten des Verfahrens nach 
§ 2 Abs. 4 bis 7; im Fall der Festsetzung
der Normwerte nach § 2 Abs. 4 und der
Festlegung von Bandbreiten nach § 2
Abs. 5 nach Anhörung der Hochschu-
len,

2. die Einzelheiten des Bewerbungsver-
fahrens einschließlich der Fristen für zu-
lassungsbeschränkte Studiengänge, die
nicht in das Zentrale Vergabeverfahren
einbezogen sind; dabei kann die Ver-
pflichtung zur elektronischen Antragstel-
lung vorgesehen werden,

3. die Einzelheiten der Auswahlverfahren
und der Auswahlkriterien in den Quoten
nach § 4, insbesondere den Umfang der
Quoten nach § 4,

4. die Einzelheiten zur Berücksichtigung
eines Dienstes nach § 3 Abs. 3 und des
Loses im Falle der Ranggleichheit nach
§ 5 Abs. 3 und 4, zur Berücksichtigung
und Berechnung der Wartezeit nach
den §§ 5 und 6 und des Ergebnisses
der Hochschulzugangsberechtigung
nach § 5 sowie das Nähere zur Auswahl
und Ermittlung der Zahl der verfügbaren
Studienplätze nach § 7,

5. im Einvernehmen mit der für das Schul-
wesen zuständigen Ministerin oder dem
hierfür zuständigen Minister Verfahren
und Methoden zur Herstellung einer an-
nähernden Vergleichbarkeit, insbeson-
dere der Abiturdurchschnittsnoten, und
deren Anwendung, soweit erforderlich,

6. die Benennung der Studiengänge nach
§ 5 Abs. 6 und den Anteil der Studien-
plätze für ausländische und staatenlose
Bewerberinnen und Bewerber, soweit
sie nicht Deutschen gleichgestellt sind,

7. den Ablauf des Vergabeverfahrens und
die Beteiligung am Vergabeverfahren
nach den §§ 4 bis 7 sowie die Vergabe
nicht in Anspruch genommener oder
aus anderen Gründen frei gebliebener
Plätze auch an Bewerberinnen und Be-
werber, die die Fristen versäumt haben;
dabei kann die Verpflichtung zu einem
elektronischen Bescheidversand vorge-
sehen werden,

8. die Gleichstellung weiterer Personen mit
Deutschen aufgrund zwischenstaatli-
cher Vereinbarungen nach § 3 Abs. 2
Satz 3,

9. die Einzelheiten der Serviceleistungen
in örtlich zulassungsbeschränkten Studi-
engängen und des Anmeldeverfahrens,
soweit diese nicht durch Verordnung
nach Art. 12 Abs. 1 Nr. 10 des Staats-
vertrages zu regeln sind, und die Teil-
nahme der Hochschulen am Dialogori-
entierten Serviceverfahren nach § 8,
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10. das Nähere zur Berücksichtigung und
Berechnung des Ergebnisses der Hoch-
schulzugangsberechtigung nach § 10
Abs. 3 sowie zur Berücksichtigung eines
Dienstes nach Art. 8 Abs. 3 des Staats-
vertrages und des Loses im Falle der
Ranggleichheit nach § 10 Abs. 5 und 7,

11. das Nähere zur Berücksichtigung und
Berechnung der Wartezeit nach Art. 18
Abs. 1 des Staatsvertrages.

(2) Abweichend von Abs. 1 Nr. 3 kann die
Hochschule den Umfang der Quote nach § 4
Abs. 1 Nr. 2 aus studiengangsspezifischen
Gründen durch Satzung festlegen. Die Be-
stimmung einer Mindest- oder Höchstquote
bleibt einer Rechtsverordnung nach Abs. 1
Nr. 3 vorbehalten.

§ 14

Übergangsvorschrift

Für das Vergabeverfahren zum Winterse-
mester 2019/2020 ist das Gesetz zum
Staatsvertrag über die Errichtung einer ge-
meinsamen Einrichtung für Hochschulzulas-
sung vom 15. Dezember 2009 (GVBl. I 

S. 705), zuletzt geändert durch Gesetz vom
30. November 2015 (GVBl. S. 510), anzu-
wenden.

§ 15

Aufhebung bisherigen Rechts

Das Gesetz zum Staatsvertrag über die
Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung
für Hochschulzulassung3) und das Gesetz
zum Staatsvertrag über die gemeinsame
Einrichtung für Hochschulzulassung vom 
29. September 2017 (GVBl. S. 299)4) wer-
den aufgehoben.

§ 16

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 30. Oktober 2019

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  

B o u f f i e r f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

D o r n - R a n c k e

3) Hebt auf FFN Anhang Staatsverträge
4) Hebt auf FFN Anhang Staatsverträge
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Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen
(im Folgenden: „die Länder“ genannt)
schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Abschnitt 1

Aufgaben der Stiftung

Artikel 1

Gemeinsame Einrichtung
für Hochschulzulassung

(1) 1Die Länder betreiben im Zusammen-
wirken mit der Hochschulrektorenkonferenz
eine gemeinsame Einrichtung für Hoch-
schulzulassung. 2Die gemeinsame Einrich-
tung ist nach dem Recht des Landes Nord-
rhein-Westfalen als Stiftung des öffentlichen
Rechts durch das Gesetz zur Errichtung ei-
ner Stiftung „Stiftung für Hochschulzulas-
sung“ vom 18. November 2008 (GV. NRW.
S. 710, zuletzt geändert durch Gesetz vom
31. Januar 2012, GV. NRW. S. 90, im Fol-
genden: Errichtungsgesetz) mit Sitz in Dort-
mund errichtet.

(2) Die Stiftung trägt die Bezeichnung
„Stiftung für Hochschulzulassung“ (im Fol-
genden: Stiftung).

Artikel 2

Aufgaben der Stiftung; 
Dialogorientiertes Serviceverfahren

(1) Die Stiftung hat die Aufgabe,

1. nach Maßgabe des nachfolgenden Ab-
schnitts 2 die Hochschulen bei der
Durchführung der örtlichen Zulassungs-
verfahren und der Durchführung von An-
meldeverfahren in zulassungsfreien Stu-
diengängen zu unterstützen (Serviceleis-
tungen),

2. nach Maßgabe des nachfolgenden Ab-
schnitts 3 das Zentrale Vergabeverfahren
durchzuführen.

(2) 1Nach Maßgabe einer Rechtsverord-
nung nach Artikel 12 führt die Stiftung die in
den Verfahren nach Absatz 1 abgegebenen
Zulassungsanträge der Bewerberinnen und
Bewerber in ihrem Webportal zusammen
und führt den Abgleich von Mehrfachzulas-
sungs- und Mehrfachstudienmöglichkeiten
für die Verfahren nach Absatz 1 in einem ge-
meinsamen Verfahren durch (Dialogorien-
tiertes Serviceverfahren). 2Für das Dialogori-

entierte Serviceverfahren wird insbesondere
geregelt:

1. die Beschränkung der Anzahl der Zulas-
sungsanträge je Bewerberin oder Bewer-
ber, wobei die Zahl von bundesweit zwölf
Zulassungsanträgen nicht unterschritten
werden darf; Artikel 8 Absatz 1 Satz 3
bleibt unberührt, 

2. die Festlegung einer verbindlichen Rei-
henfolge der Zulassungsanträge der Be-
werberinnen und Bewerber unter Berück-
sichtigung ihrer Präferenzen,

3. der Ausschluss der Bewerberinnen und
Bewerber, die ein Zulassungsangebot
angenommen oder eine Zulassung erhal-
ten haben, von der weiteren Teilnahme
am Dialogorientierten Serviceverfahren,

4. Fristen für Entscheidungen der Bewerbe-
rinnen und Bewerber zu Zulassungsan-
geboten.

(3) Zulassungsanträge und Zulassungs-
angebote im Sinne dieses Staatsvertrages
schließen die entsprechenden Anträge und
Angebote in Anmeldeverfahren für zulas-
sungsfreie Studiengänge ein.

Artikel 3

Organe der Stiftung
1Die Organe der Stiftung, ihre Zusam-

mensetzung, Aufgaben und Verfahren regelt
das Errichtungsgesetz. 2Dabei muss ge-
währleistet sein, dass

1. dem Entscheidungsorgan alle Länder an-
gehören und die Hochschulen mit dersel-
ben Anzahl von Mitgliedern vertreten
sind,

2. in Angelegenheiten nach Artikel 2 Ab-
satz 1 Nummer 1 Beschlüsse, mit Aus-
nahme solcher nach Artikel 13 Absatz 1
Nummer 1, nicht gegen die Mehrheit der
Hochschulen zustande kommen,

3. in Angelegenheiten nach Artikel 2 Ab-
satz 1 Nummer 2 allein die Länder
stimmberechtigt sind.

Abschnitt 2

Serviceleistungen

Artikel 4

Dienstleistungsaufgabe

Nach Maßgabe des jeweiligen Landes-
rechts unterstützt die Stiftung die sie beauf-
tragenden Hochschulen bei der Durchfüh-
rung der örtlichen Zulassungs- und Anmel-
deverfahren insbesondere durch den Betrieb
eines Bewerbungsportals mit Information
und Beratung der Studienbewerberinnen
und -bewerber, Aufbereitung der Bewerber-
daten, Abgleich der Mehrfachzulassungs-
und Mehrfachstudienmöglichkeiten sowie
Vermittlung von nichtbesetzten Studienplät-
zen.

Staatsvertrag
über die Hochschulzulassung
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Abschnitt 3

Zentrales Vergabeverfahren

Artikel 5

Aufgaben im Zentralen Vergabeverfahren

(1) Im Zentralen Vergabeverfahren hat
die Stiftung die Aufgabe

1. Studienplätze für das erste Fachsemes-
ter an Hochschulen in Auswahlverfahren
in den Quoten nach Artikel 9 Absatz 1
Satz 1 Nummern 1, 2 und 4 sowie Artikel
10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und, so-
weit die Stiftung zuständig ist, nach Arti-
kel 9 Absatz 1 Satz 2 zu vergeben,

2. die Hochschulen bei der Durchführung
der Auswahlverfahren nach Artikel 10 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 und, so-
weit die Hochschulen zuständig sind,
nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 zu unter-
stützen,

3. für einheitliche Maßstäbe zur Festset-
zung von Zulassungszahlen zu sorgen.

(2) 1Die Vergabe der Studienplätze erfolgt
für Deutsche sowie für ausländische Staats-
angehörige und Staatenlose, die Deutschen
gleichgestellt sind. 2Deutschen gleichgestellt
sind Staatsangehörige eines anderen Mit-
gliedstaats der Europäischen Union sowie
sonstige ausländische Staatsangehörige und
Staatenlose, die eine deutsche Hochschul-
zugangsberechtigung besitzen. 3Verpflich-
tungen zur Gleichstellung weiterer Personen
mit Deutschen auf Grund zwischenstaatli-
cher Vereinbarungen sind zu berücksichti-
gen.

Artikel 6

Kapazitätsermittlung und Festsetzung
von Zulassungszahlen

(1) 1Für die Vergabe von Studienplätzen
in Studiengängen, die in das Zentrale Verga-
beverfahren einbezogen sind, sind Zulas-
sungszahlen nach Artikel 12 Absatz 1 Num-
mer 8 und nach Maßgabe des Landesrechts
festzusetzen. 2Zulassungszahl ist die Zahl
der von der einzelnen Hochschule höchs-
tens aufzunehmenden Bewerberinnen und
Bewerber in einem Studiengang. 3Sie wird
auf der Grundlage der jährlichen Aufnahme-
kapazität festgesetzt. 4Zulassungszahlen
dürfen nur für einen bestimmten Zeitraum,
höchstens für die Dauer eines Jahres, fest-
gesetzt werden.

(2) 1Die Zulassungszahlen sind so festzu-
setzen, dass nach Maßgabe der haushalts-
rechtlichen Vorgaben und unter Berücksich-
tigung der räumlichen und fachspezifischen
Gegebenheiten eine erschöpfende Nutzung
der Ausbildungskapazität erreicht wird; die
Qualität in Forschung und Lehre, die geord-
nete Wahrnehmung der Aufgaben der Hoch-
schule, insbesondere in Forschung, Lehre
und Studium sowie in der Krankenversor-
gung, sind zu gewährleisten. 2Bei der Erpro-
bung neuer Studiengänge und -methoden,
bei der Neuordnung von Studiengängen und
Fachbereichen und beim Aus- oder Aufbau
der Hochschulen können Zulassungszahlen
abweichend von Satz 1 festgesetzt werden.

(3) 1Die jährliche Aufnahmekapazität wird
auf der Grundlage des Lehrangebots, des
Ausbildungsaufwands und weiterer kapazi-
tätsbestimmender Kriterien ermittelt. 2Dem
Lehrangebot liegen die Stellen für das
hauptamtlich tätige wissenschaftliche Perso-
nal, soweit ihm Lehraufgaben übertragen
sind, die Lehraufträge und die dienstrechtli-
chen Lehrverpflichtungen zugrunde unter
Berücksichtigung festgelegter Reduzierun-
gen, insbesondere im medizinischen Be-
reich für Krankenversorgung und diagnosti-
sche Leistungen. 3Der Ausbildungsaufwand
ist durch studiengangspezifische Normwerte
festzusetzen, die den Aufwand festlegen,
der für die ordnungsgemäße Ausbildung ei-
ner oder eines Studierenden in dem jeweili-
gen Studiengang erforderlich ist. 4Bei der
Festsetzung von Normwerten sind ausbil-
dungsrechtliche Vorschriften sowie der Aus-
bildungsaufwand in gleichartigen und ver-
gleichbaren Studiengängen zu beachten.
5Die Normwerte haben eine gleichmäßige
und erschöpfende Auslastung der Hoch-
schulen zu gewährleisten; in diesem Rah-
men sind die Hochschulen bei der Gestal-
tung von Lehre und Studium frei. 6Die Norm-
werte werden durch Rechtsverordnung nach
Artikel 12 festgesetzt. 7Weitere kapazitätsbe-
stimmende Kriterien sind insbesondere die
räumlichen und sächlichen Gegebenheiten,
zusätzliche Belastungen auf Grund der bis-
herigen Entwicklung der Studienanfänger-
zahl und der Zahl der Studierenden, die Aus-
stattung mit nichtwissenschaftlichem Perso-
nal, das Verbleibeverhalten der Studieren-
den (Schwund) und die besonderen Gege-
benheiten in den medizinischen Studiengän-
gen, insbesondere eine ausreichende Zahl
von für die Lehre geeigneten Patientinnen
und Patienten.

(4) Vor der Festsetzung von Zulassungs-
zahlen legt die Hochschule der zuständigen
Landesbehörde einen Bericht mit ihren Ka-
pazitätsberechnungen vor.

(5) Bei der Feststellung der Aufnahmeka-
pazität gemäß Absatz 3 bleiben Maßnahmen
zum Ausgleich zusätzlicher Belastungen auf
Grund der bisherigen Entwicklung der Studi-
enanfängerzahl und der Zahl der Studieren-
den unberücksichtigt; sie sind gesondert
auszuweisen.

Artikel 7

Einbeziehung von Studiengängen
1Die Studiengänge Medizin, Zahnmedi-

zin, Tiermedizin und Pharmazie sind in das
Zentrale Vergabeverfahren einbezogen, so-
lange für alle den jeweiligen Studiengang
anbietenden Hochschulen Zulassungszah-
len festgesetzt sind und zu erwarten ist,
dass die Bewerberzahl die Gesamtzahl der
zur Verfügung stehenden Studienplätze
übersteigt. 2Weitere Studiengänge können
unter den Voraussetzungen des Satzes 1
einbezogen werden, soweit nicht wegen der
Art der Zugangsvoraussetzungen den Hoch-
schulen die Entscheidung vorbehalten wird.
3Das Gleiche gilt, wenn aus anderen Grün-
den eine zentrale Vergabe der Studienplätze
sinnvoll ist. 4Die Einbeziehung eines Studi-
engangs ist aufzuheben, wenn die Voraus-
setzungen dafür entfallen sind oder ein Be-



darf für eine zentrale Vergabe der Studien-
plätze nicht mehr besteht.

Artikel 8

Auswahlverfahren

(1) 1Die Auswahl der Bewerberinnen und
Bewerber richtet sich nach den Artikeln 9
und 10 sowie nach den Bestimmungen die-
ses Artikels. 2Ein Zulassungsantrag nach Ar-
tikel 2 Absatz 2 ermöglicht im Verfahren
nach Artikel 2 Absatz 1 Nummer 2 Bewer-
bungen an allen Studienorten eines Studien-
gangs; dieser Zulassungsantrag zählt als ein
Antrag im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 1. 3Unbeschadet der Rege-
lungen in Artikel 10 Absatz 6 Halbsatz 2
kann die Teilnahme in den Verfahren nach
Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 und 3
durch Rechtsverordnung nach Artikel 12 je
Studiengang beschränkt werden; die Teil-
nahmemöglichkeit an sechs Hochschulen
darf nicht unterschritten werden.

(2) Wer geltend macht, aus nicht selbst
zu vertretenden Umständen daran gehindert
gewesen zu sein, einen für die Berücksichti-
gung bei der Auswahl nach dem Ergebnis der
Hochschulzugangsberechtigung (Artikel 10
Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 3) besse-
ren Wert zu erreichen, wird mit dem nachge-
wiesenen Wert an der Vergabe der Studien-
plätze in diesen Quoten beteiligt.

(3) 1Den Bewerberinnen und Bewerbern
dürfen keine Nachteile entstehen

1. aus der Erfüllung von Dienstpflichten
nach Artikel 12a des Grundgesetzes und
der Übernahme solcher Dienstpflichten
und entsprechender Dienstleistungen auf
Zeit bis zur Dauer von drei Jahren,

2. aus der Ableistung eines freiwilligen
Wehrdienstes als besonderes staatsbür-
gerliches Engagement nach dem Solda-
tengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 30. Mai 2005 (BGBl. I 
S. 1482), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I 
S. 2387), in der jeweils geltenden Fas-
sung,

3. aus der Ableistung eines Bundesfreiwilli-
gendienstes nach dem Bundesfreiwilli-
gendienstgesetz vom 28. April 2011
(BGBl. I S. 687), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I 
S. 1722), in der jeweils geltenden Fas-
sung,

4. aus dem Entwicklungsdienst nach dem
Entwicklungshelfer-Gesetz vom 18. Juni
1969 (BGBl. I S. 549), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 23. Mai 2017 (BGBl. I
S. 1228), in der jeweils geltenden Fas-
sung,

5. aus der Ableistung eines Jugendfreiwilli-
gendienstes im Sinne des Jugendfreiwilli-
gendienstegesetzes vom 16. Mai 2008
(BGBI. I S. 842), geändert durch Gesetz
vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2854), in der jeweils geltenden Fas-
sung oder im Rahmen eines von der
Bundesregierung geförderten Modellpro-
jektes,

6. aus der Betreuung oder Pflege eines Kin-
des unter 18 Jahren oder einer pflegebe-

dürftigen Person aus dem Kreis der
sonstigen Angehörigen bis zur Dauer von
drei Jahren.

2Bewerberinnen und Bewerber nach Satz 1
werden nach Maßgabe einer Rechtsverord-
nung nach Artikel 12 aufgrund eines frühe-
ren Zulassungsanspruchs vor der Auswahl
der Bewerberinnen und Bewerber nach Arti-
kel 9 und 10 zugelassen. 3Sofern mehr Be-
werberinnen und Bewerber nach Satz 1 zu-
zulassen sind als Plätze zur Verfügung ste-
hen, entscheidet das Los. 4Stehen nach Zu-
lassung der Bewerberinnen und Bewerber
nach Satz 1 nicht genügend Plätze für alle
Quoten nach Artikel 9 Absatz 1 zur Verfü-
gung, werden die Plätze in der Reihenfolge
des Artikels 9 Absatz 1 vergeben.

(4) Wer zum Bewerbungsstichtag das 
55. Lebensjahr vollendet hat, wird an einem
Auswahlverfahren nur beteiligt, wenn für das
beabsichtigte Studium unter Berücksichti-
gung der persönlichen Situation schwerwie-
gende wissenschaftliche oder berufliche
Gründe sprechen.

(5) Studienplätze nach Artikel 11 Ab-
satz 3, bei denen die Zulassung auf den ers-
ten Teil des Studiengangs beschränkt ist,
weil das Weiterstudium an einer deutschen
Hochschule nicht gewährleistet ist, können
auch durch das Los vergeben werden.

Artikel 9

Vorabquoten

(1) 1In einem Auswahlverfahren sind bis
zu 20 Prozent der zur Verfügung stehenden
Studienplätze vorzubehalten für:

1. Bewerberinnen und Bewerber, für die die
Ablehnung des Zulassungsantrages eine
außergewöhnliche Härte bedeuten wür-
de,

2. Bewerberinnen und Bewerber, die sich
auf Grund entsprechender Vorschriften
verpflichtet haben, ihren Beruf in Berei-
chen besonderen öffentlichen Bedarfs
auszuüben,

3. ausländische Staatsangehörige und
Staatenlose, soweit sie nicht Deutschen
gleichgestellt sind,

4. Bewerberinnen und Bewerber, die bereits
ein Studium in einem anderen Studien-
gang abgeschlossen haben (Bewerberin-
nen und Bewerber für ein Zweitstudium).

2Ferner kann nach Maßgabe des Landes-
rechts im Rahmen der Kapazität nach Satz 1
eine Quote für in der beruflichen Bildung
Qualifizierte, die über keine sonstige Studi-
enberechtigung verfügen, vorgesehen wer-
den; wird die Quote nicht gebildet, erfolgt ei-
ne Beteiligung am Verfahren nach Artikel 10.

(2) 1Die Quoten nach Absatz 1 werden für
die Studienplätze je Studienort gebildet; je
gebildeter Quote ist mindestens ein Studien-
platz zur Verfügung zu stellen. 2Daneben
kann bestimmt werden, dass der Anteil der
Studienplätze für die Bewerbergruppen nach
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Satz 2 an
der Gesamtzahl der Studienplätze je Bewer-
bergruppe nicht größer sein darf als der An-
teil der jeweiligen Bewerbergruppe an der
Bewerbergesamtzahl. 3Nicht in Anspruch ge-
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nommene Studienplätze aus den Quoten
nach Absatz 1 werden nach Artikel 10 Ab-
satz 1 vergeben.

(3) Eine außergewöhnliche Härte liegt
vor, wenn besondere, vor allem soziale und
familiäre Gründe in der Person der Bewer-
berin oder des Bewerbers die sofortige Auf-
nahme des Studiums zwingend erfordern.

(4) Bewerberinnen und Bewerber nach
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 werden nach
den Prüfungsergebnissen des Erststudiums
und nach den für die Bewerbung für ein wei-
teres Studium maßgeblichen Gründen aus-
gewählt.

(5) Bewerberinnen und Bewerber nach
Absatz 1 Satz 2 werden nach Maßgabe des
Landesrechts nach dem Grad der Eignung
für den gewählten Studiengang und die sich
typischerweise anschließenden Berufstätig-
keiten ausgewählt.

(6) Wer den Quoten nach Absatz 1 
Satz 1 Nummern 2 bis 4 und Satz 2 unter-
fällt, kann nicht im Verfahren nach Artikel 10
zugelassen werden; Absatz 1 Satz 2 Halb-
satz 2 bleibt unberührt.

(7) 1Besteht in den Fällen des Absatzes 1
Satz 1 Nummern 1, 2 und 4 sowie Satz 2
Ranggleichheit, wird vorrangig ausgewählt,
wer dem Personenkreis nach Artikel 8 Ab-
satz 3 Satz 1 angehört; im Falle des Absat-
zes 1 Satz 2 können durch Rechtsverord-
nung nach Artikel 12 weitere Kriterien vorge-
sehen werden. 2Besteht danach noch Rang-
gleichheit, entscheidet das Los.

Artikel 10

Hauptquoten

(1) 1Im Auswahlverfahren werden die
nach Abzug der Studienplätze nach Artikel 8
Absatz 3 Satz 2 und Artikel 9 verbleibenden
Studienplätze an jeder Hochschule nach fol-
genden Grundsätzen vergeben:

1. zu 30 Prozent durch die Stiftung nach
dem Ergebnis der Hochschulzugangsbe-
rechtigung,

2. zu 10 Prozent durch die Hochschulen
nach dem Ergebnis eines Auswahlverfah-
rens nach Absatz 2,

3. im Übrigen von den Hochschulen nach
dem Ergebnis eines Auswahlverfahrens
nach Absatz 3.

2Die Länder tragen dafür Sorge, dass die
Abiturdurchschnittsnoten innerhalb eines
Landes und im Verhältnis der Länder unter-
einander hinsichtlich der jeweiligen Anforde-
rungen und Bewertungen annähernd ver-
gleichbar sind. 3Solange deren annähernde
Vergleichbarkeit im Verhältnis der Länder
untereinander nicht gewährleistet ist, erfolgt
ein entsprechender Ausgleich bei der Aus-
wahl der Bewerberinnen und Bewerber auf
Basis von Prozentrangverfahren und unter
Bildung von Landesquoten. 4Die Quote ei-
nes Landes bemisst sich zu einem Drittel
nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der
Bewerberinnen und Bewerber für die nach
Artikel 7 einbezogenen Studiengänge (Be-
werberanteil) und zu zwei Dritteln nach sei-
nem Anteil an der Gesamtzahl der Acht-
zehn- bis unter Einundzwanzigjährigen (Be-

völkerungsanteil); für die Länder Berlin, Bre-
men und Hamburg werden die sich danach
ergebenden Quoten um dreißig Prozent er-
höht. 5Bei der Berechnung des Bewerberan-
teils werden nur Personen berücksichtigt,
die eine Hochschulzugangsberechtigung be-
sitzen, die von allen Ländern gegenseitig
anerkannt ist.

(2) 1In der Quote nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 vergibt die jeweilige Hochschule
die Studienplätze nach Maßgabe des Lan-
desrechts insbesondere

1. nach dem Ergebnis eines fachspezifi-
schen Studieneignungstests,

2. nach dem Ergebnis eines Gesprächs
oder anderer mündlicher Verfahren, die
von der Hochschule mit den Bewerberin-
nen und Bewerbern durchgeführt wer-
den, um Aufschluss über deren Eignung
für das gewählte Studium und den ange-
strebten Beruf zu erhalten,

3. nach der Art einer abgeschlossenen Be-
rufsausbildung oder Berufstätigkeit in ei-
nem anerkannten Ausbildungsberuf, die
über die fachspezifische Eignung Aus-
kunft gibt,

4. nach besonderen Vorbildungen, prakti-
schen Tätigkeiten, außerschulischen
Leistungen oder außerschulischen Quali-
fikationen, die über die fachspezifische
Eignung Auskunft geben.

2Das Ergebnis der Hochschulzugangsbe-
rechtigung und deren Einzelnoten werden
nicht berücksichtigt. 3Durch Landesrecht
kann der Kriterienkatalog nach Satz 1 einge-
schränkt werden.

(3) 1In der Quote nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 vergibt die jeweilige Hochschule
die Studienplätze nach Maßgabe des jeweili-
gen Landesrechts insbesondere

1. nach folgenden Kriterien der Hochschul-
zugangsberechtigung:

a) Ergebnis der Hochschulzugangsbe-
rechtigung für das gewählte Studium
(Note und Punkte),

b) gewichtete Einzelnoten der Hoch-
schulzugangsberechtigung, die über
die fachspezifische Eignung Auskunft
geben;

2. nach folgenden Kriterien außerhalb der
Hochschulzugangsberechtigung:

a) Ergebnis eines fachspezifischen Stu-
dieneignungstests,

b) Ergebnis eines Gesprächs oder ande-
rer mündlicher Verfahren, die von der
Hochschule mit den Bewerberinnen
und Bewerbern durchgeführt werden,
um Aufschluss über deren Eignung
für das gewählte Studium und den an-
gestrebten Beruf zu erhalten,

c) Art einer abgeschlossenen Berufs-
ausbildung oder Berufstätigkeit in ei-
nem anerkannten Ausbildungsberuf,
die über die fachspezifische Eignung
Auskunft gibt,

d) besondere Vorbildungen, praktische
Tätigkeiten, außerschulische Leistun-
gen oder außerschulische Qualifika-



tionen, die über die fachspezifische
Eignung Auskunft geben.

2In die Auswahlentscheidung ist neben dem
Ergebnis der Hochschulzugangsberechti-
gung nach Satz 1 Nummer 1 mindestens ein
schulnotenunabhängiges Kriterium einzube-
ziehen; im Studiengang Medizin ist zusätz-
lich mindestens ein weiteres schulnotenun-
abhängiges Kriterium zu berücksichtigen.
3Mindestens ein schulnotenunabhängiges
Kriterium ist erheblich zu gewichten. 4In die
Auswahlentscheidung fließt mindestens ein
fachspezifischer Studieneignungstest nach
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a ein.

(4) 1Das jeweilige Landesrecht kann in
den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 2 und 3 Unterquoten zulassen oder
festsetzen. 2Im Umfang von bis zu 15 Pro-
zent der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 kann das Landesrecht abweichend
von Absatz 3 Sätze 2 bis 4 zulassen oder
festsetzen, dass in einer Unterquote nach
Satz 1 ein Kriterium oder mehrere Kriterien
ausschließlich nach Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1 oder ausschließlich nach Absatz 3
Satz 1 Nummer 2 verwendet werden.

(5) 1Die Kriterien nach den Absätzen 2
und 3 sind jeweils in standardisierter, struk-
turierter und qualitätsgesicherter Weise
transparent anzuwenden. 2Sie müssen in ih-
rer Gesamtheit eine hinreichende Vorher-
sagekraft für den Studienerfolg und die sich 
typischerweise anschließenden Berufstätig-
keiten gewährleisten. 3Wird ein Kriterium als
einziges Kriterium verwendet, muss es ei-
ne hinreichende Vorhersagekraft für den
Studienerfolg und die sich typischerweise
anschließenden beruflichen Tätigkeiten ha-
ben.

(6) Die Zahl der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am Auswahlverfahren nach den
Absätzen 2 und 3 kann nach Maßgabe des
jeweiligen Landesrechts begrenzt werden;
eine Vorauswahl nach dem Grad der Ort-
spräferenz darf nur für einen hinreichend be-
schränkten Anteil der nach den Absätzen 2
und 3 zu vergebenden Studienplätze und
nur zur Durchführung aufwändiger individua-
lisierter Auswahlverfahren erfolgen.

(7) 1Besteht in den Fällen des Absatzes 1
Satz 1 Nummer 1 Ranggleichheit, wird vor-
rangig ausgewählt, wer dem Personenkreis
nach Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 angehört.
2Besteht danach noch Ranggleichheit, ent-
scheidet das Los. 3In den Fällen des Absat-
zes 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 erfolgt eine
Regelung durch das jeweilige Landesrecht.

(8) 1Bei der Entscheidung über die Studi-
enplatzvergabe ist zunächst die Quote nach
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, dann die Quote
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und da-
nach die Quote nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 abzuarbeiten. 2Durch Rechtsverord-
nung nach Artikel 12 kann für die Quoten
nach Absatz 1 Nummern 2 und 3 eine ab-
weichende Reihenfolge festgelegt werden.
3Bewerberinnen und Bewerber, die in einer
der Quoten ein Zulassungsangebot ange-
nommen haben oder eine Zulassung erhal-
ten haben, werden von der Teilnahme an

weiteren Verfahren in den übrigen Quoten
ausgeschlossen.

(9) Nicht in Anspruch genommene Studi-
enplätze aus den Quoten nach Absatz 1
werden anteilig in den übrigen Quoten des
Absatzes 1 vergeben.

Artikel 11

Verfahrensvorschriften

(1) 1In den Fällen des Artikels 9 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 und des Artikels 10 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 werden Zu-
lassungen, Zulassungsangebote und Be-
scheide von der Hochschule erlassen. 2Ein
Widerspruchsverfahren gegen Bescheide
der Hochschulen findet nicht statt.

(2) Die Stiftung ermittelt in den Quoten
nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1,
2 und 4, Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 sowie in den Fällen des Artikels 8 Ab-
satz 5 auf Grund der Bewerbungsunterlagen
nach den jeweiligen Zulassungsbestimmun-
gen, für welchen Zulassungsantrag eine Zu-
lassung oder ein Zulassungsangebot erfol-
gen kann und erlässt den Zulassungsbe-
scheid.

(3) Soweit an einer Hochschule für den
ersten Teil eines Studiengangs eine höhere
Ausbildungskapazität als für spätere Teile
dieses Studiengangs besteht, wird der Zu-
lassungsbescheid auf den ersten Teil des
Studiengangs beschränkt.

(4) Die Hochschule ist verpflichtet, die
von der Stiftung Zugelassenen einzuschrei-
ben, wenn die übrigen Einschreibvorausset-
zungen vorliegen.

(5) Ein Widerspruchsverfahren gegen
Bescheide der Stiftung findet nicht statt.

(6) 1Beruht der Zulassungsbescheid der
Hochschule oder der Stiftung auf falschen
Angaben im Zulassungsantrag, wird er zu-
rückgenommen; ist der Zulassungsbescheid
sonst fehlerhaft, kann er zurückgenommen
werden. 2Nach Ablauf eines Jahres ist die
Rücknahme des Zulassungsbescheides
durch die Stiftung ausgeschlossen.

(7) Die Stiftung ist nach Maßgabe der
Rechtsverordnungen nach Artikel 12 berech-
tigt, Versicherungen an Eides statt zu verlan-
gen und abzunehmen.

Abschnitt 4

Verordnungsermächtigung, 
Beschlussfassung,

Staatlich anerkannte Hochschulen

Artikel 12

Verordnungsermächtigung

(1) Die Länder bestimmen durch Rechts-
verordnungen die Einzelheiten des Verfah-
rens und der dabei anzuwendenden inhaltli-
chen Kriterien, insbesondere:

1. die Auswahlkriterien (Artikel 8 und 9 so-
wie Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1),

2. das Nähere zu Verfahren und Methoden
der Herstellung einer annähernden Ver-
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gleichbarkeit der Abiturdurchschnittsno-
ten (Artikel 10 Absatz 1 Satz 3),

3. die Quoten nach Artikel 9 Absatz 1, ins-
besondere auch in Bezug auf den Erlass
von Zulassungen, Zulassungsangeboten
und Bescheiden in der Quote nach Arti-
kel 9 Absatz 1 Satz 2,

4. im Fall des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 2
den Ablauf des Bewerbungsverfahrens,
insbesondere die Fälle, in denen Bewer-
bungen an die Stiftung zu richten sind,
einschließlich der Fristen; dabei kann die
Verpflichtung zur elektronischen Antrag-
stellung und ein elektronischer Bescheid-
versand vorgesehen werden,

5. im Fall des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 2
den Ablauf des Vergabeverfahrens sowie
die Vergabe nicht in Anspruch genomme-
ner oder aus anderen Gründen frei ge-
bliebener Plätze auch an Bewerberinnen
und Bewerber, die die Fristen versäumt
haben,

6. die Vergabe der Studienplätze nach Arti-
kel 8 Absatz 5,

7. die Normwerte sowie die Kapazitätser-
mittlung nach Artikel 6,

8. die Festsetzung von Zulassungszahlen
nach Artikel 6, soweit das Landesrecht
dafür keine andere Rechtsform vorsieht,

9. die Gleichstellung weiterer Personen mit
Deutschen auf Grund zwischenstaatlicher
Vereinbarungen nach Artikel 5 Absatz 2
Satz 3,

10. die Einzelheiten zur Durchführung des
Dialogorientierten Serviceverfahrens
nach Artikel 2 Absatz 2. 

(2) Die Rechtsverordnungen der Länder
nach Absatz 1 müssen übereinstimmen, so-
weit dies für eine zentrale Vergabe der Stu-
dienplätze und für den Abgleich von Mehr-
fachzulassungsmöglichkeiten und -studien-
möglichkeiten im Dialogorientierten Service-
verfahren notwendig ist.

Artikel 13

Beschlussfassung

(1) Die Stiftung beschließt über

1. Vorschläge für die von den Ländern zu
erlassenden Rechtsverordnungen (Arti-
kel 12),

2. die Einbeziehung von Studiengängen in
das Zentrale Vergabeverfahren (Artikel 7
Sätze 2 und 3),

3. die Aufhebung der Einbeziehung (Arti-
kel 7 Satz 4).

(2) 1In diesen Angelegenheiten ist das
Entscheidungsorgan der Stiftung beschluss-
fähig, wenn mindestens die Hälfte der Ver-
treterinnen und Vertreter der Länder anwe-
send ist. 2Ein Land kann die Vertreterin oder
den Vertreter eines anderen Landes zur
Ausübung des Stimmrechts ermächtigen.

(3) Für Beschlüsse nach Absatz 1 ist eine
Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen der
Ländervertreterinnen und Ländervertreter
erforderlich.

Artikel 14

Staatlich anerkannte Hochschulen
1Staatlich anerkannte Hochschulen kön-

nen auf Antrag des Landes mit Zustimmung
des Trägers in das Zentrale Vergabeverfah-
ren einbezogen werden. 2Die Entscheidung
trifft die Stiftung.

Abschnitt 5

Finanzierung, Ordnungswidrigkeiten,
Übergangs- und Schlussbestimmungen

Artikel 15

Finanzierung

(1) 1Zur Finanzierung der Aufgaben nach
Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 einschließlich
der insoweit anteiligen Finanzierung für die
Durchführung des Dialogorientierten Ser-
viceverfahrens erhebt die Stiftung von allen
Hochschulen Beiträge; ausgenommen sind
Hochschulen, die ausschließlich künstleri-
sche Studiengänge, duale Studiengänge
oder Fernstudiengänge anbieten, soweit die-
se Hochschulen nicht die Teilnahme am Ver-
fahren erklären. 2Die Höhe und Fälligkeit der
Beiträge legt die Stiftung in einer Beitrags-
ordnung fest.

(2) 1Zur Durchführung der Aufgaben nach
Artikel 2 Absatz 1 Nummer 2 verpflichten
sich die Länder, der Stiftung die erforderli-
chen Mittel einschließlich der insoweit antei-
ligen Finanzierung für die Durchführung des
Dialogorientierten Serviceverfahrens als Zu-
schuss zur Verfügung zu stellen. 2Der Betrag
wird von den Ländern nach dem König-
steiner Schlüssel in der jeweils geltenden
Fassung aufgebracht. 3Der Wirtschaftsplan
der Stiftung bedarf der Zustimmung der Fi-
nanzministerkonferenz mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln. 4Die Anteilsbeträge der
Länder werden im Laufe eines jeden Haus-
haltsjahres in zwei Teilbeträgen zum 1. Ja-
nuar und zum 1. Juli nach den Ansätzen des
Wirtschaftsplans fällig. 5Über- und Minder-
zahlungen gegenüber dem sich nach der
Jahresrechnung ergebenden Finanzbedarf
werden bei dem zweiten Teilbetrag des fol-
genden Haushaltsjahres ausgeglichen.

Artikel 16

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer bei einer
Bewerbung gegenüber der Stiftung vorsätz-
lich oder fahrlässig falsche Angaben über
die für die Vergabe der Studienplätze maß-
geblichen Daten macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet
werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im
Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten ist die
Stiftung.

Artikel 17

Auflösung der Zentralstelle

(1) 1Mit der Errichtung der Stiftung ist die
gemäß Artikel 1 Absatz 1 des Staatsvertra-



ges über die Vergabe von Studienplätzen
vom 20. Oktober 1972 errichtete Zentralstel-
le für die Vergabe von Studienplätzen (im
Folgenden: Zentralstelle) aufgelöst worden.
2Aufgaben, Rechte und Verbindlichkeiten der
Zentralstelle sind auf die Stiftung übergegan-
gen. 3Die Planstellen der Zentralstelle ver-
bleiben bis zu ihrem Freiwerden als Plan-
stellen ohne Besoldungsaufwand im Haus-
halt des Sitzlandes, das die darauf geführten
Beamtinnen und Beamten zur Tätigkeit bei
der Stiftung zuweist. 4Die Einzelheiten regelt
das Errichtungsgesetz.

(2) Die Stiftung erstattet im Rahmen des
jährlichen Wirtschaftsplans die Kosten für
bereits vorhandene und zukünftige Versor-
gungsempfänger.

Artikel 18

Übergangsregelungen

(1) 1In den Vergabeverfahren zum Som-
mersemester 2020 bis einschließlich Winter-
semester 2021/2022 in den Studiengängen
Medizin, Zahnmedizin und Tiermedizin wird
im Auswahlverfahren nach Artikel 10 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 für die Bildung der
Ranglisten als ein Kriterium zusätzlich die
Dauer der Zeit seit dem Erwerb der für den
gewählten Studiengang einschlägigen Hoch-
schulzugangsberechtigung (Wartezeit) nach
folgenden Maßgaben berücksichtigt:

1. In den Vergabeverfahren zum Sommer-
semester 2020 und zum Wintersemester
2020/2021 wird eine Wartezeit von 
15 Semestern und mehr neben Kriterien
nach Artikel 10 Absatz 2 Satz 1 mit 
45 Prozent gewichtet.

2. In den Vergabeverfahren zum Sommer-
semester 2021 und zum Wintersemester
2021/2022 wird eine Wartezeit von 15
Semestern und mehr neben Kriterien
nach Artikel 10 Absatz 2 Satz 1 mit 30
Prozent gewichtet.

3. In den Nummern 1 und 2 nimmt die Ge-
wichtung bei einer Wartezeit von weniger
als 15 Semestern linear ab.

4. Wer geltend macht, aus nicht selbst zu
vertretenden Umständen daran gehindert
gewesen zu sein, einen für die Berück-
sichtigung der Wartezeit besseren Wert
zu erreichen, wird mit dem nachgewiese-
nen Wert an der Vergabe der Studien-
plätze beteiligt.

2Zeiten eines Studiums an einer deutschen
Hochschule werden auf die Wartezeit nach
Satz 1 nicht angerechnet; davon ausgenom-
men sind Zeiten eines Studiums aufgrund ei-
ner Zulassung nach Artikel 11 Absatz 3. 3Bei
Ranggleichheit gilt Artikel 10 Absatz 7 Sät-
ze 1 und 2 entsprechend.

(2) 1Für die Zeit, in der die technischen
Voraussetzungen für die Anwendung der
Kriterien und Verfahrensgrundsätze nach Ar-
tikeln 9 und 10 nicht im vollen Umfang gege-
ben sind, gelten zur Gewährleistung der effi-
zienten und rechtssicheren Durchführung
der Zulassungsverfahren folgende Regelun-
gen:

1. Die Länder können durch Rechtsverord-
nung Einschränkungen bei der Anwen-
dung von Kriterien nach Artikeln 9 und 10
Absatz 2, Absatz 3 Satz 1 und Absatz 6
festlegen.

2. Abweichend von Artikel 10 Absatz 7 
Satz 3 können die Länder durch Rechts-
verordnung regeln, dass bei Ranggleich-
heit die Auswahl nach den Kriterien in 
Artikel 10 Absatz 7 Sätze 1 und 2 auch
für die Verfahren nach Artikel 10 Absatz 1
Satz 1 Nummern 2 und 3 erfolgt.

2Die Länder legen in den Rechtsverordnun-
gen die Dauer der Einschränkungen nach
Nummer 1 und der Abweichungen nach
Nummer 2 fest.

(3) 1Für den Studiengang Pharmazie kön-
nen die Länder durch Rechtsverordnung von
der Anwendung des Artikels 10 Absatz 3
Sätze 3 und 4 absehen. 2Für Verfahren nach
Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 kön-
nen sie durch Rechtsverordnung festlegen,
dass Studienplätze nach den Regelungen
des Artikels 10 Absatz 3 unter Anwendung
von Satz 1 vergeben werden. 3Absatz 2
Satz 1 Nummer 1 bleibt unberührt.

Artikel 19

Schlussvorschriften

(1) 1Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Tag
des Monats in Kraft, der auf den Monat folgt,
in dem die letzte Ratifikationsurkunde bei
der Staatskanzlei des Sitzlandes der Stiftung
hinterlegt ist. 2Er findet erstmals auf das
nach seinem Inkrafttreten unmittelbar nach-
folgende Vergabeverfahren, frühestens je-
doch auf das Vergabeverfahren zum Som-
mersemester 2020, Anwendung. 3Der
Staatsvertrag über die Errichtung einer ge-
meinsamen Einrichtung für Hochschulzulas-
sung vom 5. Juni 2008 tritt mit Abschluss
des Vergabeverfahrens außer Kraft, das
dem Vergabeverfahren nach Satz 2 voran-
geht.

(2) Dieser Staatsvertrag kann von jedem
Land durch schriftliche Erklärung gegenüber
den übrigen vertragschließenden Ländern
zum Schluss eines Kalenderjahres mit einer
Frist von einem Jahr gekündigt werden.

(3) 1Nach Außerkrafttreten dieses Staats-
vertrages ist die Stiftung aufzulösen. 2Be-
dienstete, die nach Auflösung der Zentral-
stelle der Stiftung zugewiesen oder von die-
ser übernommen wurden und die nicht
durch Kündigung entlassen werden können,
sind nach Möglichkeit von den Ländern in
geeignete Verwaltungsbereiche zu überneh-
men. 3Die Vorschriften des Sitzlandes über
die beamtenrechtlichen Folgen bei Auflö-
sung von Behörden bleiben unberührt. 4Die
Länder sind verpflichtet, dem Sitzland alle in
Ausführung dieses Staatsvertrages entste-
henden Aufwendungen für Verpflichtungen,
die über das Ende dieses Staatsvertrages
hinaus bestehen bleiben, anteilig nach Maß-
gabe des Königsteiner Schlüssels zu erstat-
ten. 5Über die Verwendung des von der Stif-
tung von der Zentralstelle übernommenen
Vermögens beschließen die Kultusminister-
konferenz und die Finanzministerkonferenz
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der Länder mit einer Mehrheit von jeweils
zwei Dritteln der Stimmen.

Für das Land Baden-Württemberg

Stuttgart, den 04.04.2019 Winfried Kretschmann

Für das Land Bayern

Berlin, den 21.03.2019 Markus Söder

Für das Land Berlin

Berlin, den 21.03.2019 Michael Müller

Für das Land Brandenburg

Berlin, den 21.03.2019 Dietmar Woidke

Für die Freie Hansestadt Bremen

Berlin, den 21.03.2019 Carsten Sieling

Für die Freie und Hansestadt Hamburg

Berlin, den 21.03.2019 Peter Tschentscher

Für das Land Hessen

Wiesbaden, den 27.03.2019 Volker Bouffier

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern

Berlin, den 21.03.2019 Manuela Schwesig

Für das Land Niedersachsen

Berlin, den 21.03.2019 Stephan Weil

Für das Land Nordrhein-Westfalen

Berlin, den 21.03.2019 Armin Laschet

Für das Land Rheinland-Pfalz

Berlin, den 21.03.2019 Malu Dreyer

Für das Saarland

Berlin, den 21.03.2019 Tobias Hans

Für den Freistaat Sachsen

Berlin, den 21.03.2019 Michael Kretschmer

Für das Land Sachsen-Anhalt

Berlin, den 21.03.2019 Reiner Haseloff

Für das Land Schleswig-Holstein

Berlin, den 21.03.2019 Daniel Günther

Für das Land Thüringen

Berlin, den 21.03.2019 Bodo Ramelow
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Aufgrund des § 32 des Bundesbergge-
setzes vom 13. August 1980 (BGBl. I 
S. 1310), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) in Ver-
bindung mit § 19 Nr. 1 Buchst. a der Delega-
tionsverordnung vom 12. Dezember 2007
(GVBl. I S. 859), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 11. Dezember 2018 (GVBl. 
S. 716), verordnet die Ministerin für Umwelt,
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz:

Artikel 1

Änderung der Hessischen
Verordnung über Feldes- und 

Förderabgaben

In § 24 Satz 2 der Hessischen Verord-
nung über Feldes- und Förderabgaben vom
13. Dezember 2004 (GVBl. I S. 454), geän-
dert durch Verordnung vom 6. Oktober 2014
(GVBl. S. 232), wird die Angabe „2019“
durch „2026“ ersetzt.

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.

Dritte Verordnung
zur Änderung der Hessischen Verordnung über Feldes- und Förderabgaben*)

Vom 18. Oktober 2019

*) Ändert FFN 53-57

Wiesbaden, den 18. Oktober 2019

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  
f ü r  U m w e l t ,  K l i m a s c h u t z ,  L a n d w i r t s c h a f t

u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z  

H i n z
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Nach § 2 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zu
dem Ersten Staatsvertrag zur Änderung des
Vertrages über die Errichtung des IT-Pla-
nungsrats und über die Grundlagen der Zu-
sammenarbeit beim Einsatz der Informati-
onstechnologie in den Verwaltungen von

Bund und Ländern – Vertrag zur Ausführung
von Artikel 91c GG vom 19. Juni 2019
(GVBl. S. 150) wird bekannt gemacht, dass
selbiger Staatsvertrag nach seinem Art. 3
Abs. 1 Satz 1 am 1. Oktober 2019 in Kraft
getreten ist.

Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des Ersten Staatsvertrags zur Änderung des Vertrages über
die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit

beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und 
Ländern – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG*)

Vom 30. Oktober 2019

Wiesbaden, den 30. Oktober 2019

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
d e r  F i n a n z e n  

D r .  S c h ä f e r

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n
f ü r  D i g i t a l e  S t r a t e g i e  u n d  E n t w i c k l u n g

P r o f .  D r .  S i n e m u s

*) FFN Anhang Staatsverträge 
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